
 #gemeinsamsicher 

in der Unterkunft

Stand: 04. März 2021

Lieber Gast,

herzlich Willkommen im Paznaun!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und setzen alles daran, Ihnen einen schönen Urlaub 
zu bieten. Deshalb bitten wir Sie, unsere #gemeinsamsicher Corona-Regeln zu befolgen.

Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu anderen Personen außer gegenüber 
Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder Mitreisenden aus der 
gemeinsamen Wohneinheit.

Tragen Sie beim Betreten allgemein zugänglicher Indoor-Bereiche eine 
FFP2-Maske. Kinder zwischen 6 Jahren und dem vollendenden 14. Lebensjahr be-
nötigen nur einen enganliegenden MNS. Ausgenommen sind Kinder bis zum vollen-
deten 6. Lebensjahr oder Personen, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht 
zugemutet werden kann.

Verzichten Sie auf Händeschütteln und Umarmungen. 

Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich für mindestens 30 Sekunden 
mit Seife. 

Husten oder Niesen Sie in die Armbeuge und vermeiden Sie Berührungen im 
Gesicht mit ungereinigten Händen.

Halten Sie sich an die Anweisungen unserer Mitarbeiter. 

Reservieren Sie nach Möglichkeit im Vorfeld und bezahlen Sie kontaktlos. 

Weisen Sie Symptome einer möglichen COVID-Erkrankung auf, bleiben Sie auf 
Ihrem Zimmer und kontaktieren Sie die Rezeption.

Gesicherter Check-In
Beim Check-In bekommen Sie von uns einen kurzen Fragebogen zum ausfüllen und unter-
schreiben. Wir empfehlen Ihnen zum Check-In einen negativen Corona-Test, der nicht 
älter als 72 Stunden ist, mitzunehmen. Alternativ können Sie sich auch vor Ort freiwillig 
testen lassen.

Vielen Dank für Ihre Kooperation! Damit helfen Sie uns, #gemeinsamsicher zu bleiben!
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Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder dem Erwerb 
von Waren ist derzeit durch die Österreichische Bundesregierung untersagt. Öffnungsschritte für die Ho-
tellerie sollen ab April gesetzt werden. Ein konkreter Termin hierfür wurde aber noch nicht bekannt gege-
ben. Dieses Infoblatt enthält den Letztstand der Vorschriften während dem temporären Schließen der 
Gastronomie und Hotellerie. Bis zur Öffnung können sich die Regelungen noch ändern. Sobald durch die 
Bundesregierung neue Informationen publiziert sind, werden wir diese umgehend veröffentlichen.


